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Römische Erlässe un Entscheidungen
Johannes Paul 1L, Apostolisches ungen rinnerung gerufen: das
Schreiben TAdinatıo Sacerdotali Verhalten Christi, die Handlungsweise

der Apostel und die TadıUuon. nter
Offensichtlich durch die Taxıs der Berufung auf die vangelien und die
anglikanischen Kirche SOWIe die kon- Apostelgeschichte wird ausgeführt,
troverse theologische Diskussion Ver- Christus zwolf Männer als Apostel
anlafst, veröffentlichte aps Johannes ausgewählt hat, „die Apostel das
Paul MN Pfingstsonntag, dem gleiche, als S1e Mitarbeiter wählten, die

Maı 1994, das apostolische Schrei- ihnen ihrer Aufgabe nachfolgen soll-
ben Ordinatıo Sacerdotalıs ber die ten  D Weiters wird auf die normatıve
Mannern vorbehaltene Priesterweihe. Bedeutung der Einsetzung der Zwölf,
Dieses sehr kurz gehaltene Schreiben mıt denen der priesterliche Dienst
der lateinische Text umtfa{it knapp der Kirche beginnt, verwliesen, eın
vler Seiten baut auf dem von aps Vorgang, der VO  5 der Tadılıon als VelI-
Paul amn Oktober 1976 veröf- bindlicher Auftrag Christi bei der
fentlichten Dokument Nter INSIQNOTES Zulassung ZUm Amtspriestertum 5
der Kongregation die Glaubens- erkann: wurde Ergänzend wird auch
lehre rage der Zulassung der auf das eispie. der Gottesmutter
Frauen ZUIN Priesteramt auf dieses Marla verwliesen, die „nicht den @e1-
Dokument WIT'| SCc- gentlichen Sendungsauftrag der Apo-

und stellt sich ausdrücklich stel und auch nicht das Amtsprie-
den Zusammenhang mıt anderen ein- stertum erhalten ha d was „keine
schlägigen lehramtlichen Jexten, © erung ihrer Würde und eıne
besondere dem Apostolischen Schrei- Diskriminierung gegenüber edeu-
ben Mulıerıis 1gnitatem von aps ten kann, sondern die treue Beachtung
Johannes Paul eiınes Ratschlusses, der der Weisheit
Diesen lehramtlichen Aussagen Vel- des Herrn des Universums zuzuschrei-

ben ist“pflichtet aps Johannes Paul {l
eıne ® Lehre verkünden, sondern Bemerkenswert diesem Dokument
die Grenzen kirchlicher Vollmacht ist  , der darin geäußerte Verbindlich-
der rage der Zulassung VOINl Frauen keitsanspruch. A  assungen, welche

die Lehre ber die IT dem MannePriesterweihe estlegen. anach
at die Kirche keinerlei Vollmacht, vorbehaltene Priesterweihe trotz der72  Lederhilger — Kalb/Römische Erlässe und Entscheidungen  SEVERIN LEDERHILGER - HERBERT KALB  Römische Erlässe und Entscheidungen‘  Johannes Paul II., Apostolisches  dungen in Erinnerung gerufen: das  Schreiben Ordinatio Sacerdotalis  Verhalten Christi, die Handlungsweise  der Apostel und die Tradition. Unter  Offensichtlich durch die Praxis der  Berufung auf die Evangelien und die  anglikanischen Kirche sowie die kon-  Apostelgeschichte wird ausgeführt,  troverse theologische Diskussion ver-  daß Christus zwölf Männer als Apostel  anlaßt, veröffentlichte Papst Johannes  ausgewählt hat, „die Apostel taten das  Paul IIl. am Pfingstsonntag, dem  gleiche, als sie Mitarbeiter wählten, die  22. Mai 1994, das apostolische Schrei-  ihnen in ihrer Aufgabe nachfolgen soll-  ben Ordinatio Sacerdotalis über die nur  ten“. Weiters wird auf die normative  Männern vorbehaltene Priesterweihe.  Bedeutung der Einsetzung der Zwölf,  Dieses sehr kurz gehaltene Schreiben —  mit denen der priesterliche Dienst in  der lateinische Text umfaßt nur knapp  der Kirche beginnt, verwiesen, ein  vier Seiten — baut auf dem von Papst  Vorgang, der von der Tradition als ver-  Paul VI. am 15. Oktober 1976 veröf-  bindlicher Auftrag Christi bei der  fentlichten Dokument Inter insignores  Zulassung zum Amtspriestertum an-  der Kongregation für die Glaubens-  erkannt wurde. Ergänzend wird auch  lehre zur Frage der Zulassung der  auf das Beispiel der Gottesmutter  Frauen zum Priesteramt auf — dieses  Maria verwiesen, die „nicht den ei-  Dokument wird inhaltlich vorausge-  gentlichen Sendungsauftrag der Apo-  setzt — und stellt sich ausdrücklich in  stel und auch nicht das Amtsprie-  den Zusammenhang mit anderen ein-  stertum erhalten hat“, was „keine  schlägigen lehramtlichen Texten, ins-  Minderung ihrer Würde und keine  besondere dem Apostolischen Schrei-  Diskriminierung ihr gegenüber bedeu-  ben Mulieris dignitatem von Papst  ten kann, sondern die treue Beachtung  Johannes Paul II.  eines Ratschlusses, der der Weisheit  Diesen lehramtlichen Aussagen ver-  des Herrn des Universums zuzuschrei-  ben ist”.  pflichtet will Papst Johannes Paul II.  keine neue Lehre verkünden, sondern  Bemerkenswert an diesem Dokument  die Grenzen kirchlicher Vollmacht in  ist der darin geäußerte Verbindlich-  der Frage der Zulassung von Frauen  keitsanspruch. Auffassungen, welche  die Lehre über die nur dem Manne  zur Priesterweihe festlegen. Danach  „(hat) die Kirche keinerlei Vollmacht,  vorbehaltene Priesterweihe trotz der  ... Frauen die Priesterweihe zu spen-  eindeutigen Tradition und Stellung-  den”. In gedrängter Kürze werden die  nahmen des Lehramtes für „diskutier-  bar“ halten oder dieser Lehre nur dis-  traditionellen lehramtlichen Begrün-  1  nächsten Heften nachgeholt wird. Überdies werden im Hinblick auf eine Verbesserung der  Aus Platzgründen konnten nicht alle relevanten Dokumente besprochen werden, was aber in den  Aktualität die „Römi  en Erlässe und Mitteilungen“ in jedem Heft Berücksichtigung finden.Frauen die Priesterweihe SpeN- eindeutigen radıtllon und Stellung-
den  “ gedrängter Kürze werden die nahmen des Lehramtes für .  iskuter-

bar  ‚4 halten der dieser Lehre IT dis-tradıtionellen lehramtlichen Begruün-

nächsten en nach eholt wird. Überdies werden Hinblick auf eine Verbesserung der
Aus Platzgründen konnten 5-  vr alle relevanten Dokumente besprochen werden, ber den

Aktualität die „RÖ Erlässe und Mitteilungen” jedem Heft Berücksichtigung finden.
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Römische Erlässe und Entscheidungenl 

Johannes Paul II., Apostolisches 
Schreiben Ordinatio Sacerdotalis 

Offensichtlich durch die Praxis der 
anglikanischen Kirche sowie die kon­
troverse theologische Diskussion ver­
anlaßt, veröffentlichte Papst Johannes 
Paul IT. am Pfingstsonntag, dem 
22. Mai 1994, das apostolische Schrei­
ben Ordinatio Sacerdotalis über die nur 
Männern vorbehaltene Priesterweihe. 
Dieses sehr kurz gehaltene Schreiben -
der lateinische Text umfaßt nur knapp 
vier Seiten - baut auf dem von Papst 
Paul VI. am 15. Oktober 1976 veröf­
fentlichten Dokument Inter insignores 
der Kongregation für die Glaubens­
lehre zur Frage der Zulassung der 
Frauen zum Priesteramt auf - dieses 
Dokument wird inhaltlich vorausge­
setzt - und stellt sich ausdrücklich in 
den Zusammenhang mit anderen ein­
schlägigen lehramtlichen Texten, ins­
besondere dem Apostolischen Schrei­
ben Mulieris dignitatem von Papst 
Johannes Paul IT. 
Diesen lehramtlichen Aussagen ver­
pflichtet will Papst Johannes Paul IT. 
keine neue Lehre verkünden, sondern 
die Grenzen kirchlicher Vollmacht in 
der Frage der Zulassung von Frauen 
zur Priesterweihe festlegen. Danach 
,,(hat) die Kirche keinerlei Vollmacht, 
... Frauen die Priesterweihe zu spen­
den". In gedrängter Kürze werden die 
traditionellen lehramtlichen Begrün-

dungen in Erinnerung gerufen: das 
Verhalten Christi, die Handlungsweise 
der Apostel und die Tradition. Unter 
Berufung auf die Evangelien und die 
Apostelgeschichte wird ausgeführt, 
daß Christus zwölf Männer als Apostel 
ausgewählt hat, "die Apostel taten das 
gleiche, als sie Mitarbeiter wählten, die 
ihnen in ihrer Aufgabe nachfolgen soll­
ten". Weiters wird auf die normative 
Bedeutung der Einsetzung der Zwölf, 
mit denen der priesterliche Dienst in 
der Kirche beginnt, verwiesen, ein 
Vorgang, der von der Tradition als ver­
bindlicher Auftrag Christi bei der 
Zulassung zum Amtspriestertum an­
erkannt wurde. Ergänzend wird auch 
auf das Beispiel der Gottesmutter 
Maria verwiesen, die "nicht den ei­
gentlichen Sendungsauftrag der Apo­
stel und auch nicht das Amtsprie­
stertum erhalten hat", was "keine 
Minderung ihrer Würde und keine 
Diskriminierung ihr gegenüber bedeu­
ten kann, sondern die treue Beachtung 
eines Ratschlusses, der der Weisheit 
des Herrn des Universums zuzuschrei­
ben ist". 
Bemerkenswert an diesem Dokument 
ist der darin geäußerte Verbindlich­
keitsanspruch. Auffassungen, welche 
die Lehre über die nur dem Manne 
vorbehaltene Priesterweihe trotz der 
eindeutigen Tradition und Stellung­
nahmen des Lehramtes für "diskutier­
bar" halten oder dieser Lehre nur dis-

Aus Platzgründen konnten nicht alle relevanten Dokumente besprochen werden, was aber in den 
nächsten Heften nachgeholt wird. Überdies werden im Hinblick auf eine Verbesserung der 
Aktualität die "Römischen Erlässe und Mitteilungen" in jedem Heft Berücksichtigung finden. 
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ziplinären Charakter zubilligen, WEeTl- Die Legitimität von
den zurückgewiesen und angeordnet, 4  en eıne Klarstellung
r sich alle Gläubigen der Kirche durch den Päps  en Mat
endgültig diese Entscheidung z Interpretation gesetzlicher exte
halten haben“ Ausdrücklich wird die und die ongregatiıon den
Beschränkung der Priesterweihe auf Gottesdiens: und die
Männer Beziehung „göttlichen Sakramentenordnung
Verfassung der Kirche“ gesetzt, damit
also auf das IUS divinum hingeordnet. 2730 S CIC reserviert die einem

liturgischen Akt auf Dauer ubDbertra-Zum Verständnis dieser Aussage ist Dienste des Lektors undbezüglich der UutOr(ta: des Textes anrı-

zuführen, sich nicht eiıne Akolythen männlichen aljen. emäfs

feierliche Definition Catnedra, SON-
230 S CIC können alen Männer

und Frauen „aufgrund einer zeitlichdern um einen Akt des ordentlichen egrenzten Beauftragung bei liturgi-Lehramts des Papstes handelt, der
nicht Glaubenszustimmung (ASSENSUS schen Handlungen die Aufgabe des

Lektors erfüllen; ebenso können allefidet), wohl aber religiösen Verstandes- ajlen die Aufgabe des Kommentators,und Willensgehorsam (relig10sum amen des Kantors der anderer Aufgabenintellecius et voluntatıs obsequium) Vel-

langt (c 752) Kritische Reflexion und nach Mafgabe des Rechts überneh-

yse ZUm Beispiel vorliegen- men.  “ 8 cıt. sieht VOT, bei
Fehlen Von geweihten straägernden das Spannungsverhältnis VO  a der liturgisch eauftragten ektorenhistorisch kritischer Exegese und Lehr-

amıt etc. sind damit nicht untersagt, beziehungsweise Akolythen a]len

sondern sind eine Notwendigkeit und nach aflßsgabe des Rechts bestimmte
Aufgaben übernehmen können, Nnam-Voraussetzung des Glaubensgehor- lich den ı1ens des Oortes, die Lel-

NS5. Dieser Gehorsam „schaltet nicht liturgischer Gebete, Tauf- undden Verstand und Willen aus, verbietet
nicht, sondern das eigene Kommunionspendung. der anoni-

Nachdenken und Forschen ber die stischen Auslegung unter ande-
TE umstritten, ob durch C., 230 8 CICvorgelegten Lehren“ Mussinghoff). der Ministrantendienst VO:  - MädchenAuch die Ausrichtung auf das IUS divi-

N enthebt nicht einer reflexiven rechtlich zulässig erklärt worden ist

Auseinandersetzung, da auch das gött- und unterschiedslos unter den dort
erwähnten „anderen Aufgaben” muiıt-liche echt eiıne ixierung der Jjewel- gemeint Wiıe verhält sich dannligen zeitlichen Dimension verlangt. aber C. 230 UN ZUIN Verbot desaher kann immer wieder „tliefer e-

kannt der Perspektive kon- Altardienstes der Frauen 1mM liturgi-
etisiert und Neu formuliert WeTr-

schen echt (Nr. der Allgemeinen
Einführung das Meßbuch aus 1970;den  44 Aymans) Nr. der en Liturgie-Instruktion

(AAS 86 1994], 54 —- 548; Sekretariat der VO ptember 1970; Nr. 18 der
Deutschen Bischofskonferenz [Hg.], on Inaestimabile donum VO:

Verlautbarungen des Apostolischen April 1980)?
Stuhls, Nr. 117; Amtitsblatt der Öster- diesem Hintergrund ist die dem
reichischen Bischofskonferenz 2/1994, Päpstlichen Rat die terpretation
Nr. IV / gesetzlicher extie kommt unter
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ziplinären Charakter zubilligen, wer­
den zut'ückgewiesen und angeordnet, 
"daß sich alle Gläubigen der Kirche 
endgültig an diese Entscheidung zu 
halten haben". Ausdrücklich wird die 
Beschränkung der Priesterweihe auf 
Männer in Beziehung zur "göttlichen 
Verfassung der Kirche" gesetzt, damit 
also auf das ius divinum hingeordnet. 

Zum Verständnis dieser Aussage ist 
bezüglich der Autorität des Textes an­
zuführen, daß es sich nicht um eine 
feierliche Definition ex cathedra, son­
dern um einen Akt des ordentlichen 
Lehramts des Papstes handelt, der 
nicht Glaubenszustimmung (assensus 
fidei), wohl aber religiösen Verstandes­
und Willensgehorsam (religiosum tamen 
intellectus et voluntatis obsequium) ver­
langt (c. 752). Kritische Reflexion und 
Analyse - zum Beispiel im vorliegen­
den Fall das Spannungsverhältnis von 
historisch kritischer Exegese und Lehr­
amt etc. - sind damit nicht untersagt, 
sondern sind eine Notwendigkeit und 
Voraussetzung des Glaubensgehor­
sams. Dieser Gehorsam "schaltet nicht 
den Verstand und Willen aus, verbietet 
nicht, sondern erwartet das eigene 
Nachdenken und Forschen über die 
vorgelegten Lehren" (H. Mussinghoff). 
Auch die Ausrichtung auf das ius divi­
num enthebt nicht einer reflexiven 
Auseinandersetzung, da auch das gött­
liche Recht eine Fixierung in der jewei­
ligen zeitlichen Dimension verlangt. 
Daher kann es immer wieder "tiefer er­
kannt oder in neuer Perspektive kon­
kretisiert und so neu formuliert wer­
den" (W. Aymans). 

(AAS 86 [1994], 54-548; Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz [Hg.], 
Verlautbarungen des Apostoli~chen 
Stuhls, Nr. 117; Amtsblatt der Öster­
reichischen Bischofskonferenz 12/1994, 
Nr. IV/2). 

Die Legitimität von 
Ministrantinnen - eine Klarstellung 
durch den Päpstlichen Rat für die 
Interpretation gesetzlicher Texte 
und die Kongregation für den 
Gottesdienst und die 
Sakramentenordnung 

C. 230 § 1 eIe reserviert die in einem 
liturgischen Akt auf Dauer übertra­
genen Dienste des Lektors ~d 
Akolythen männlichen Laien. Gemäß 
c 230 § 2 eIe können Laien - Männer 
und Frauen - "aufgrund einer zeitlich 
begrenzten Beauftragung bei liturgi­
schen Handlungen die Aufgabe des 
Lektors erfüllen; ebenso können alle 
Laien die Aufgabe des Kommentators, 
des Kantors oder anderer Aufgaben 
nach Maßgabe des Rechts überneh­
men". § 3 can. cit. sieht vor, daß bei 
Fehlen von geweihten Amtsträgern 
oder liturgisch beauftragten Lektoren 
beziehungsweise Akolythen Laien 
nach Maßgabe des Rechts bestimmte 
Aufgaben übernehmen könn~ n~­
lich den Dienst des Wortes, die Lei­
tung liturgischer Gebete, Tauf- un? 
Kommunionspendung. In der kanom­
stischen Auslegung war unter ande­
rem umstritten, ob durch c. 230 § 2 oe 
der Ministrantendienst von Mädchen 
rechtlich zulässig erklärt worden ist 
und unterschiedslos unter den dort 
erwähnten "anderen Aufgaben" mit­
gemeint war. Wie verhält sich dann 
aber c. 230 § 2 oe zum Verbot des 
Altardienstes der Frauen im liturgi­
schen Recht (Nr. 70 der Allgemeinen 
Einführung in das Meßbuch aus 1970; 
Nr. 7 der Dritten Liturgie-Instruktion 
vom 5. September 1970; Nr. 18 der 
Instruktion Inaestimabile donum vom 
3. April 1980)? 
Auf diesem Hintergrund ist die dem 
Päpstlichen Rat für die Interpretation 
gesetzlicher Texte - ihm kommt unter 
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anderem die authentische Interpre- können. Abschließend wird noch
on universalkirchlicher Gesetze Zz.u Erinnerung ge:  en, kein echts-

vorgelegte olgende rage sehen: anspruch auf Beauftragung mıiıt diesen
Ist den liturgischen Diensten, welche liturgischen Diensten besteht.
Laien, selen Maänner der Frauen, 1994],
gemäf C. 23() & verrichten können,
auch der tardienst zuzurechnen?

Juni 1992 erteilte der Kat eıne ongregation für die Glaubenslehre,
bejahende Antwort und verwlıes Antworten auf Zweifel 1NSs1
gleich auf eiıne erlassende der moralischen Bewertung VO
tionen des Apostolischen Stuhls aps Hysterektomie und Tubenligation
Johannes Paul I1 hat diese Entschei-
dung bereits Juli 1997 estätigt Die Glaubenskongregation antwortet
und ihre Veröffentlichung angeordnet. mit einer ausführlichen rklärung -
Am März 1994 wurde die Instruk- 31 1994 auf Te1L Fallkonstellatio-
tion der Sakramentenkongregation, NenN_n, denen A um die moralische
die der Legitimität Von- Bewertung Von praventiven Mafnah-
1en Rechnung tragt, die Bischofs- 1eT1] bei einer Gefährdung der Tau
konferenzen versandt, Juli 1994 e- durch eiıne weıtere Schwangerschaft
olgte die Kundmachung der authenti- geht.
schen Interpretation wI1e der Wird die Gebärmutltter (etwa bei der
tiıon den der bei einem Kaiserschnitt)
Die Vollzugsanweisungen der Sakra- verletz: und ist E medizinisch aNnSC-
mentenkongregation halten erläuternd zeigt, ZUrTrF wendung aktueller Ge-
fest, die ompetenz eines sundheitsgefährdung diese bei der
jeden Diözesanbischofs fällt, denAltar- Tau entfernen (Hysterektomie),
1ens: SEINEM Bereich, den uniıver- ist 1es aufgrun: des xr  ıre. therapeu-
alrechtlichen orgaben entsprechend, tischen Charakters“ trotz der olge

regeln. Ausdrücklich WIT! die Von einer bleibenden Unfruchtbarkeit e_

einıgen Bischöfen aufgrund ortsgebun- au Das eigentliche jel ist hier die
dener Erwägungen getroffene Ent- Abwehr einer ernsten efahr die
scheidung, Frauen ZUuUmmn ardıens utter, „unabhängig” VO'  - einer EW

zulassen, anerkannt, gleichzeitig aber ellen zukünftigen Schwangerschaft
auch auf die ertigkeit des Altar- (im dt L’Osservatore Komano falsch
dienstes durch Mefdiener 1mM übersetzt!).
blick auf 1e Bewahrung eliner klaren ers lauten hingegen die Urteile
Überlieferung rinnerung ge:  en ber eine Hysterektomie der eine e_

edenfalls ist bei Zulassung Von satzweise durchgeführte Tubenligation
Frauen ZUu11 Jens Itar eiıne (Gebärmutterisolierung Falle,
Unterrichtung der Gläubigen erforder- die Gebärmutter durch frühere Ein-

wobei besonders arau: eriffe sich einem derartigen UusStan:
weılsen ist, Frauen vielfach den befindet, da{fs bei einer neuerlichen
liturgischen Dienst des Lektors Verlr- Schwangerschaft eiıne gravierende Ge-
sehen, als außerordentliche Spender sundheitsgefährdung der Tau VOTaus-
der Eucharistie die heilige Kommu- sehbar ist. Da hierbei die Gebärmutter

„n sich und sich eıne tuellenıon austeilen und gemäfs 23)
auch andere Aufgaben wahrnehmen Gef I‘ der eın „pathologisches Pro-
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anderem die authentische Interpre­
tation universalkirchlicher Gesetze zu 
- vorgelegte folgende Frage zu sehen: 
Ist den liturgischen Diensten, welche 
Laien, seien es Männer oder Frauen, 
gemäß c. 230 § 2 verrichten können, 
auch der Altardienst zuzurechnen? 
Am 30. Juni 1992 erteilte der Rat eine 
bejahende Antwort und verwies zu­
gleich ·auf eine zu erlassende Instruk­
tionen des Apostolischen Stuhls. Papst 
Johannes Paul 11. hat diese Entschei­
dung bereits am 17. Juli 1992 bestätigt 
und ihre Veröffentlichung angeordnet. 
Am 15. März 1994 wurde die Instruk­
tion der Sakramentenkongregation, 
die der Legitimität von Ministrantin­
nen Rechnung trägt, an die Bischofs­
konferenzen versandt, im Juli 1994 er­
folgte die Kundmachung der authenti­
schen Interpretation wie der Instruk­
tion in den AAS. 
Die Vollzugsanweisungen der Sakra­
mentenkongregation halten erläuternd 
fest, daß es in die Kompetenz eines 
jeden Diözesanbischofs fällt, den Altar­
dienst in seinem Bereich, den univer­
salrechtlichen Vorgaben entsprechend, 
zu regeln. Ausdrücklich wird die von 
einigen Bischöfen aufgrund ortsgebun­
dener Erwägungen getroffene Ent­
scheidung, Frauen zum Altardienst zu­
zulassen, anerkannt, gleichzeitig aber 
auch auf die Wertigkeit des Altar­
dienstes durch Meßdiener im Hin­
blick auf die Bewahrung einer klaren 
Überlieferung in Erinnerung gerufen. 
Jedenfalls ist bei Zulassung von 
Frauen zum Dienst am Altar eine 
Unterrichtung der Gläubigen erforder­
lich, wobei besonders darauf hinzu­
weisen ist, daß Frauen vielfach den 
liturgischen Dienst des Lektors ver­
sehen, als außerordentliche Spender 
der Eucharistie die heilige Kommu­
nion austeilen und gemäß c. 230 § 3 
auch andere Aufgaben wahrnehmen 

können. Abschließend wird noch in 
Erinnerung gerufen, daß kein Rechts­
anspruch auf Beauftragung mit diesen 
liturgischen Diensten besteht. (AAS 86 
[1994], 540 f) 

Kongregation für die Glaubenslehre, 
Antworten auf Zweifel hinsichtlich 
der moralischen Bewertung von 
Hysterektomie und Tubenligation 

Die Glaubenskongregation antwortet 
mit einer ausführlichen Erklärung am 
31. Juli 1994 auf drei Fallkonstellatio­
nen, in denen es um die moralische 
Bewertung von präventiven Maßnah­
men bei einer Gefährdung der Frau 
durch eine weitere Schwangerschaft 
geht. 
Wird die Gebärmutter (etwa bei der 
Geburt oder bei einem Kaiserschnitt) 
verletzt und ist es medizinisch ange­
zeigt, zur Abwendung aktueller Ge­
sundheitsgefährdung diese bei der 
Frau zu entfernen (Hysterektomie), so 
ist dies aufgrund des "direkt therapeu­
tischen Charakters" trotz der Folge 
einer bleibenden Unfruchtbarkeit er­
laubt. Das eigentliche Ziel ist hier die 
Abwehr einer ernsten Gefahr für die 
Mutter, "unabhängig" von einer even­
tuellen zukünftigen Schwangerschaft 
(im dt. L'Osservatore Romano falsch 
übersetzt! ). 
Anders lauten hingegen die Urteile 
über eine Hysterektomie oder eine er­
satzweise durchgeführte Tubenligation 
(Gebärmutterisolierung) im Falle, daß 
die Gebärmutter durch frühere Ein­
griffe sich in einem derartigen Zustand 
befindet, daß bei einer neuerlichen 
Schwangerschaft eine gravierende Ge­
sundheitsgefährdung der Frau voraus­
sehbar ist. Da hierbei die Gebärmutter 
"in sich und für sich keine aktuelle 
Gefahr" oder ein "pathologisches Pro-
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blem  44 arsteile, handelt sich el Verbesserung ihres brüderlichen und
eiıne r  ıre. Sterilisation”, die als schwesterlichen ens gemacht WEeT-

unmıttelbare irkung die generative den‘  “ indem „Unterscheidungs-Kri-
Fähigkeit eugung Z.u unterbinden terien  4 anbietet, „die eiıne authenti-
anstrebt Da 1es5 jedoch „n sich selbst sche Erneuerung dem Geist des
immer moralisch unerlau:| ist”, Evangeliums hilfreich seın können“

(Nr. 6 Dieser Bericht kann hier dinhingegen „andere moralisch erlauDte
Wege ZUr freien ffen bleiben”, eınen bewußt allgemein gehaltenen
gibt die ongregation die SCNANN- ()berblick geben, ZUXI Lektüre und
ten Präventivmaßnahmen eiıine negatı- Diskussion den Gemeinschaften zZ.u

Antwort. Eine dem entgegenstehen- ermuntern.
de Taxıs katholischen Kranken-
häusern wird daher als unerliau. be- Die Gemeinscha als eschen und
trachtet. (L’Osservatore Komano, dt Aufgzabe
Ausgabe, VO ugus 1994, Jg.,
Nr. 2) Im kurzen ersten Kapitel (Nr. 8-—10)

werden die Ordensgemeinschaften als
eine vorrangige abe des Heiligen

ongregation für die nstitute Geistes und usdruck der kirchlichen
gottgeweihten Lebens un: für 1e Commun10 aufgezeigt, die sich eıner
emeinschaften apostolischen Vielfalt VO'  } Diensten und Kommu-
Lebens, Das rüderliche und nıtäten verwirklicht. Aus diesem Ge-
schwesterliche en schenk der Gemeinschaft entspringt
Gemeinschaft aber auch die Aufgabe ihrer erwiır  -

chung, Deshalhb schildert das zweiıte
TUar 1994 Jegte die ongre- Kapitel „die Ordensgemeinschaft als

gation die tute des geweihten Ort, 1a1ı er und Schwester
ens und die Gesellschaften des wird”“ (Nr. 11-57

Dazu wird zunächst auf die notwendi-apostolischen ens eın wertvolles
Dokument VOT ber „das brüderliche Zeıit für persönliches und gemein-
und schwesterliche en Gemein- schaftliches hingewiesen SOWIe
schaft“ unter dem Motto Congregavit ZU Schriftgespräch ermutigt, ohne

In NUM Chrıstı AMOT, das 1es „unterschiedslos VOIN der gaNnzeN
Jänner 1994 VO aps gutgeheißen Gemeinschaft“ Zl erwarten. Gerade

wurde. ESs WIT! arın der Tatsache die Gebetstradition Von Ordensleuten
Rechnung getragen, da{s sich das gehört mıt zl jener Antwort, die den
Erscheinungsbild der rdensgemein- suchenden Menschen heute eispiel-
schaften den Jahren se1it dem Vatıi- gegeben werden kann. deutli-
kanischen OnZ1 durch theologische, cher Weise wird dann die Entfaltung
kirchenrechtliche und sozliale Entwick- persönlicher Freiheit Beziehung
ungen (Nr. 1—7) vielfacher Weise Verwirklichung brüderlicher / schwe-
verändert hat Das Schreiben der Kon- sterlicher Gemeinschaft gesetzt. „Es ist
gregation will durch klare Analysen gur, die einzelnen Von Anfang 1 dar-
und mannigfache praktische Empfeh- auf vorzubereiten, dafß S1e Miterbauer
Jungen „die Anstrengungen unterstut- un:! nicht Konsumenten der Ge-
ZCN, die VO  - vielen männlichen und meinschaft sind, mitverantwortlich
weiblichen Ordensgemeinschaften das gegenseitige Wachstum, SOWIE
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blem" darstelle, handelt es sich dabei 
um eine "direkte Sterilisation", die als 
unmittelbare Wirkung die generative 
Fähigkeit zur Zeugung zu unterbinden 
anstrebt. Da dies jedoch "in sich selbst 
immer moralisch unerlaubt ist", wo­
hingegen "andere moralisch erlaubte 
Wege zur freien Wahl offen bleiben", 
gibt die Kongregation für die genann­
ten Präventivmaßnahmen eine negati­
ve Antwort. Eine dem entgegenstehen­
de Praxis in katholischen Kranken­
häusern wird daher als unerlaubt be­
trachtet. (L'Osservatore Romano, dt. 
Ausgabe, vom 12. August 1994, 24. Jg., 
Nr. 32/33, S. 2). 

Kongregation für die Institute 
gottgeweihten Lebens und für die 
Gemeinschaften apostolischen 
Lebens, Das brüderliche und 
schwesterliche Leben in 
Gemeinschaft 

Am 2. Februar 1994 legte die Kongre­
gation für die Institute des geweihten 
Lebens und die Gesellschaften des 
apostolischen Lebens ein wertvolles 
Dokument vor über "das brüderliche 
und schwesterliche Leben in Gemein­
schaft" unter dem Motto Congregavit 
nos in unum Christi amor, das am 
15. Jänner 1994 vom Papst gutgeheißen 
wurde. Es wird darin der Tatsache 
Rechnung getragen, daß sich das 
Erscheinungsbild der Ordensgemein­
schaften in den Jahren seit dem ll. Vati­
kanischen Konzil durch theologische, 
kirchenrechtliche und soziale Entwick­
lungen (Nr. 1-7) in vielfacher Weise 
verändert hat. Das Schreiben der Kon­
gregation will durch klare Analysen 
und mannigfache praktische Empfeh­
lungen "die Anstrengungen unterstüt­
zen, die von vielen männlichen und 
weiblichen Ordensgemeinschaften zur 

Verbesserung ihres brüderlichen und 
schwesterlichen Lebens gemacht wer­
den", indem es "Unterscheidungs-Kri­
terien" anbietet, "die für eine authenti­
sche Erneuerung aus dem Geist des 
Evangeliums hilfreich sein können" 
(Nr. 6). Dieser Bericht kann hier nur 
einen bewußt allgemein gehaltenen 
Überblick geben, um zur Lektüre und 
Diskussion in den Gemeinschaften zu 
ermuntern. 

Die Gemeinschaft als Geschenk und 
Aufgabe 

Im kurzen ersten Kapitel (Nr. 8-1O) 
werden die Ordensgemeinschaften als 
eine vorrangige Gabe des Heiligen 
Geistes und Ausdruck der kirchlichen 
Communio aufgezeigt, die sich in einer 
Vielfalt von Diensten und Kommu­
nitäten verwirklicht. Aus diesem Ge­
schenk der Gemeinschaft entspringt 
aber auch die Aufgabe ihrer Verwirkli­
chung. Deshalb schildert das zweite 
Kapitel "die Ordensgemeinschaft als 
Ort, wo man Bruder und Schwester 
wird" (Nr. 11-57). 
Dazu wird zunächst auf die notwendi­
ge Zeit für persönliches und gemein­
schaftliches Gebet hingewiesen sowie 
zum Schriftgespräch ermutigt, ohne 
dies "unterschiedslos von der ganzen 
Gemeinschaft" zu erwarten. Gerade 
die Gebetstradition von Ordensleuten 
gehört mit zu jener Antwort, die den 
suchenden Menschen heute beispiel­
haft gegeben werden kann. In deutli­
cher Weise wird dann die Entfaltung 
persönlicher Freiheit in Beziehung zur 
Verwirklichung brüderlicher / schwe­
sterlicher Gemeinschaft gesetzt. "Es ist 
gut, die einzelnen von Anfang an dar­
auf vorzubereiten, daß sie Miterbauer 
und nicht nur Konsumenten der Ge­
meinschaft sind, mitverantwortlich für 
das gegenseitige Wachstum, sowie daß 
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S1e lernen, offener Bereitschaft den Stabılen ektiven Gleichgewichts und
anderen und das Geschenk seiner die Bewältigung Von nstimmigkeiten
Person anzunehmen und fähig WEeTl- innerhalb des Konventes. Es gehtel
den, Z.Uu helfen und sich helfen Zu STEeis den Weg „VOIN Z.U er 44
lassen, stutzen und gestutzt (Nr. 39—42), der sich sowohl „vVvon
werden“ (Nr. 24) Dabei 1st mıiıt Kon- jedem zerstörenden Individualismus
flikten realistischerweise z rechnen, SOWIEe VOIN jedem nivellierenden Kom:-
doch e) bei allem die „LeDens- munitarısmus”“ fernhält
freude“ der Gemeinschaft eın ered- Für die beständige Weiterbildung
tes Zeugnis der grofßen O:  ung seıin (Nr. 43-—46) werden OKumen;
(Nr. 28) einerseıts die gemeinschaftsbezogene
Um miteinander menschlich und spir1- Dimension der evangelischen ate
tuell wachsen zZUu können, ist eın um- SOWI1eEe das Ursprungs-Charisma der
fassender und intensiver Austausch Ordensgemeinschaft empfohlen. Es
der Gemeinschaft unerläßlich. Gerade SO jedem der Gemeinschaft die
auch orößere Kommunitäten brauchen Bedeutung der Brüderlichkeit sowohl
Zeıiten regelmäßigen Treffens, „die VO  - als apostolisches Zeichen w1e auch als
len anderen Verpflichtungen frei- ılfe die Beharrlichkeit des ein-
gehalten werden mussen“ (Nr. 31) zelnen klar sSein (Nr. 54—-57 Im Dien-
immt die Oberflächlichkeit den ste der Brüderlichkeit steht el auch
Gesprächen macht 1anicht selten die einheitsstiftende, geistliche uto-
die schmerzliche Erfahrung, dafß die rıtat, die nach gemeinsamer Entschei-
Spiritualität sich verselbständigt und ungs  ung die letzte Entscheidung
individualistische Züge annımmt, und deren Ausführung sichert
bei die Beziehungen nach und nach (Nr. 47-53).
außerhalb der Gemeinschaft gesucht
werden. „WOo Austausch und Zuhören Die Sendung der Ordensgemeinscha
vernachlässigt werden, dort besteht
die Gefahr, aneinander vorbei Z.u Im dritten Kapitel WIT „die rdens-
eben, wWwWas wirklich weıt ntfernt ware gemeinschaft als ÖOrt und Trägerin der
VO ea echter Brüderlichkeit“ Sendung” erläutert und auf einıge
(Nr. 32) besondere Fragestellungen eingegan-
Die Ordensgemeinschaft ist der Ort SsCcnh (Nr. 870 Jede rdensgemein-
und der Weg menschlichen eife sch hat mehr monastisch-kon-
der Person. el ist esonderes templatives der eher apostolisch-
ugenmer. auf eiıne gesunde en!  - missionarisches Charisma innerhalb
kation mıiıt der eigenen Berufung der Ortskirche ZzUu verwirklichen. Ge-
egen, da eiıne unsichere en! „De- rade durch manche seelsorgerliche
sonders schwierigen ituationen Otstande herausgefordert, erscheint
einer falsch verstandenen eiIDStTIver- heute unumgänglich, „die komple-
wirklichung führen kann), verbunden xen Beziehungen zwischen den pasto-
mit einem extremen Bedürfnis nach ralen Erfordernissen der Ortskirche

und den charismatischen Besonder-Erfolg und nach erkennung und mıt
einer übertriebenen Angst VOT dem heiten der Ordensgemeinschaft“ auf-
Scheitern, SOWIE mıit Depressionen zugreifen und Lichte der schon
Gefolge VO  - Migßerfolgen” (Nr. 36) 1978 publizierten „Leitlinien für die
Gleiches gilt für die Formung eines gegenseitigen Beziehungen zwischen
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sie lernen, in offener Bereitschaft den 
anderen und das Geschenk seiner 
Person anzunehmen und fähig wer­
den, zu helfen und sich helfen zu 
lassen, zu stützen und gestützt zu 
werden" (Nr. 24). Dabei ist mit Kon­
flikten realistischerweise zu rechnen, 
doch sollte bei allem die "Lebens­
freude" in der Gemeinschaft ein bered­
tes Zeugnis der großen Hoffnung sein 
(Nr.28). 
Um miteinander menschlich und spiri­
tuell wachsen zu können, ist ein um­
fassender und intensiver Austausch in 
der Gemeinschaft unerläßlich. Gerade 
auch größere Kommunitäten brauchen 
Zeiten regelmäßigen Treffens, "die von 
allen anderen Verpflichtungen frei­
gehalten werden müssen" (Nr. 31). 
Nimmt die Oberflächlichkeit in den 
Gesprächen zu, macht man nicht selten 
die schmerzliche Erfahrung, daß die 
Spiritualität sich verselbständigt und 
individualistische Züge annimmt, wo­
bei die Beziehungen nach und nach 
außerhalb der Gemeinschaft gesucht 
werden. "Wo Austausch und Zuhören 
vernachlässigt werden, dort besteht 
die Gefahr, aneinander vorbei zu 
leben, was wirklich weit entfernt wäre 
vom Ideal echter Brüderlichkeit" 
(Nr.32). 
Die Ordensgemeinschaft ist der Ort 
und der Weg zur menschlichen Reife 
der Person. Dabei ist besonderes 
Augenmerk auf eine gesunde Identifi­
kation mit der eigenen Berufung zu 
legen, da eine unsichere Identität "be­
sonders in schwierigen Situationen zu 
einer falsch verstandenen Selbstver­
wirklichung führen (kann), verbunden 
mit einem extremen Bedürfnis nach 
Erfolg und nach Anerkennung und mit 
einer übertriebenen Angst vor dem 
Scheitern, sowie mit Depressionen im 
Gefolge von Mißerfolgen" (Nr. 36). 
Gleiches gilt für die Formung eines 

stabilen affektiven Gleichgewichts und 
die Bewältigung von Unstimmigkeiten 
innerhalb des Konventes. Es geht dabei 
stets um den Weg" vom Ich zum Wir" 
(Nr. 39-42), der sich sowohl "von 
jedem zerstörenden Individualismus 
sowie von jedem nivellierenden Kom­
munitarismus" fernhält. 
Für die beständige Weiterbildung 
(Nr. 43-46) werden im Dokument 
einerseits die gemeinschaftsbezogene 
Dimension der evangelischen Räte 
sowie das Ursprungs-Charisma der 
Ordensgemeinschaft empfohlen. Es 
sollte jedem in der Gemeinschaft die 
Bedeutung der Brüderlichkeit sowohl 
als apostolisches Zeichen wie auch als 
Hilfe für die Beharrlichkeit des ein­
zelnen klar sein (Nr. 54-57). Im Dien­
ste der Brüderlichkeit steht dabei auch 
die einheitsstiftende, geistliche Auto­
rität, die nach gemeinsamer Entschei­
dungsfindung die letzte Entscheidung 
trifft und deren Ausführung sichert 
(Nr. 47-53). 

Die Sendung der Ordensgemeinschaft 

Im dritten Kapitel wird "die Ordens­
gemeinschaft als Ort und Trägerin der 
Sendung" erläutert und auf einige 
besondere Fragestellungen eingegan­
gen (Nr. 58-70). Jede Ordensgemein­
schaft hat ihr mehr monastisch-kon­
templatives oder eher apostolisch­
missionarisches Charisma innerhalb 
der Ortskirche zu verwirklichen. Ge­
rade durch manche seelsorgerliche 
Notstände herausgefordert, erscheint 
es heute unumgänglich, "die komple­
xen Beziehungen zwischen den pasto­
ralen Erfordernissen der Ortskirche 
und den charismatischen Besonder­
heiten der Ordensgemeinschaft" auf­
zugreifen und im Lichte der schon 
1978 publizierten "Leitlinien für die 
gegenseitigen Beziehungen zwischen 



Lederhilger Kalb /Römische Erlässe un! Entscheidungen

Bischöfen und Ordensleuten der Abschließend wird einerseıts auf jene
Kirche Mutuae Relationes)” zu dis- „inserlerten Ordensgemeinschaften“
kutieren FEine geringe Berücksichti- eingegangen, die sich als „Ausdrucks-

des spezifischen Ordenscharis- form der evangeliumsgemäßen VOT-
11as und des Gemeinschaftslebens rangıgen und solidarischen Option
kann weder die Ortskirche noch für die Armen“ verstehen, „mut dem Ziel,
die Gemeinschaft VO  - Vorteil sSenimn. Mag diese ihrem ganzheitlichen Befrei-
se1in, hier auch noch mehr Infor- ungsprozefs Z.Uu begleiten“ (Nr. 63)
matıon gegenseıtiges erständnis Zum anderen wird die Tendenz
zwischen Welt- und rdensklerus Bildung VO:  - eineren Gemeinschaften
nötig ist Die Kongregation empfiehlt wahrgenommen und auf das Phäno-
deshalb wohl auch, „n den Seminaren INE Von Ordensleuten auf Einzel-
der DIiOozesen einen speziellen Kurs posten eingegangen. Dies steht wohl
ber die Theologie des geweihten auch Zusammenhang mıiıt einer viel-
ens vorzusehen, diese beson- fachen Neuorganisierung der er

und der Präsenz innerhalb der sichers ihren dogmatischen, juridi-
schen und pastoralen spekten vertieft verändernden Kulturen Schließlich
werde“” (Nr. 60) die Mitglieder der sollte auch das Fak: des steigenden
Ordensgemeinschaften richtet sich Alters der Mitglieder VOoNn rdens-
hingegen die rage nach der Be- gemeinschaften auf Konsequenzen
eu und dem rad der Einbe- überdacht werden (Nr. 68) Zuletzt
ziehung andere kirchliche EeWwe- das Dokument zZ.u einem aNSCINECS-
HUNSCH, die ‚.Wäal eiıne chtbare gelst- SCI1Ee1N Verhältnis Zu den Laien auf
iche Herausforderung darstellen, aber (Sekretarıiat der Deutschen Bischofs-
auch Z einem inneren Zwiespalt bei konterenz [Hg.], Verlautbarungen des
einzelnen führen können (Nr. 62) pos Stuhls, NT. 116)
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Bischöfen und Ordensleuten in der 
Kirche (Mutuae Relationes)" zu dis­
kutieren. Eine zu geringe Berücksichti­
gung des spezifischen Ordenscharis­
mas und des Gemeinschaftslebens 
kann weder für die Ortskirche noch für 
die Gemeinschaft von Vorteil sein. Mag 
sein, daß hier auch noch mehr infor­
mation für gegenseitiges Verständnis 
zwischen Welt- und Ordensklerus 
nötig ist. Die Kongregation empfiehlt 
deshalb wohl auch, "in den Seminaren 
der Diözesen einen speziellen Kurs 
über die Theologie des geweihten 
Lebens vorzusehen, wo diese beson­
ders in ihren dogmatischen, juridi­
schen und pastoralen Aspekten vertieft 
werde" (Nr. 60). An die Mitglieder der 
Ordensgemeinschaften richtet sich 
hingegen die Frage nach der Be­
deutung und dem Grad der Einbe­
ziehung in andere kirchliche Bewe­
gungen, die zwar eine fruchtbare geist­
liche Herausforderung darstellen, aber 
auch zu einem inneren Zwiespalt bei 
einzelnen führen können (Nr. 62). 

Abschließend wird einerseits auf jene 
"inserierten Ordensgemeinschaften" 
eingegangen, die sich als "Ausdrucks­
form der evangeliumsgemäßen vor­
rangigen und solidarischen Option für 
die Armen" verstehen, "mit dem Ziel, 
diese in ihrem ganzheitlichen Befrei­
ungsprozeß zu begleiten" (Nr. 63). 
Zum anderen wird die Tendenz zur 
Bildung von kleineren Gemeinschaften 
wahrgenommen und auf das Phäno­
men von Ordensleuten auf EinzeI­
posten eingegangen. Dies steht wohl 
auch in Zusammenhang mit einer viel­
fachen Neuorganisierung der Werke 
und der Präsenz innerhalb der sich 
verändernden Kulturen. Schließlich 
sollte auch das Faktum des steigenden 
Alters der Mitglieder von Ordens­
gemeinschaften auf Konsequenzen hin 
überdacht werden (Nr. 68). Zuletzt ruft 
das Dokument zu einem angemes­
senen Verhältnis zu den Laien auf. 
(Sekretariat der Deutschen Bischofs­
konferenz [Hg.], Verlautbarungen des 
Apost. Stuhls, Nr. 116). 


